ZBB 2015, 69 ff.

ZBB 2015, 69

RL 2008/48/EG Art. 5, 8

Zur Beweislast fiir die Erfullung der vorvertraglichen Informations- und Priifungspflichten des Kreditgebers
(,,CA Consumer Finance®)

EuGH, Urt. v. 18.12.2014 — Rs C-449/13 (Tribunal d’instance d’Orléans (Frankreich)), ZIP 2015, 65

Urteilsausspruch (Verfahrenssprache: Franzésisch):

1. Die Vorschriften der RL 2008/48/EG des Europiaischen Parlaments und des Rates vom 23. 4. 2008 (iber
Verbraucherkreditver-
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trage und zur Aufhebung der RL 87/102/EWG des Rates sind dahin auszulegen, dass

« sie zum einen einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach der die Beweislast fir die
Nichterfiillung der Verpflichtungen nach den Art. 5 und 8 RL 2008/48/EG dem Verbraucher obliegt, und

¢ sie zum anderen dem entgegenstehen, dass der Richter aufgrund einer Standardklausel annehmen
muss, dass der Verbraucher die korrekte und volistdndige Erfiillung der dem Kreditgeber obliegenden
vorvertraglichen Verpflichtungen bestéatigt hat, und diese Klausel daher eine Umkehr der Beweislast fiir
die Erfiillung dieser Verpflichtungen nach sich zieht, die die Effektivitat der aus der RL 2008/48/EG
resultierenden Rechte gefahrden kénnte.

2. Art. 8 Abs. 1 RL 2008/48/EG ist dahin auszulegen, dass er zum einen einer Bewertung der Kreditwiirdigkeit
des Verbrauchers einzig auf Grundlage der von diesem erteilten Auskiinfte nicht entgegensteht, vorausgesetzt,
dass diese Auskiinfte ausreichen und einfachen Angaben des Verbrauchers Belege beigefiigt sind, und dass
er zum anderen den Kreditgeber nicht dazu verpflichtet, die Richtigkeit der vom Verbraucher erteilten
Auskiinfte systematisch zu lberpriifen.

3. Art. 5 Abs. 6 RL 2008/48/EG ist dahin auszulegen, dass er zwar der Erteilung angemessener Erlduterungen
durch den Kreditgeber an den Verbraucher vor Bewertung der finanziellen Situation und der Bediirfnisse des
Verbrauchers nicht entgegensteht, sich aber herausstellen kann, dass die Bewertung der Kreditwiirdigkeit des
Verbrauchers eine Anpassung der erteilten angemessenen Erldauterungen erfordert, die dem Verbraucher
rechtzeitig, vor Unterzeichnung des Kreditvertrags, mitzuteilen sind, ohne dass jedoch ein spezifisches
Dokument zu erstellen ware.

(c) 2025 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZBB 2015, 69
	Urteilsausspruch (Verfahrenssprache: Französisch):


